Modelvertragsbedingungen (Stand 23.4.2010)
Ziele

Wie in den meisten anderen Berufen, wird auch von einem Model Praxis verlangt. Wer als Model bereits an vielen Shootings und Projekten teilgenommen hat, und eine ganze Reihe unterschiedlichster Fotos vorweisen kann, hat für den nächsten Job wieder bessere Chancen. Dabei setzt das Alter für ein Model früher oder später eine natürliche Grenze. Schönheit und Attraktivität sind Eigenschaften, die meist nur über einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen. Daher ist es besonders wichtig für ein Model, möglichst früh einzusteigen, um die zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen, um zu lernen und zu trainieren, um Praxis zu bekommen, und um produktiv zu sein.

Genau das wollen wir von WAYDESIGN anbieten. Junge Menschen bekommen bei uns die Gelegenheit, sich als Model zu entwickeln. An Hand von echten Projekten werden in vielen Shootings unzählige Fotos produziert. Wir möchten unseren Models die Chance geben, aus sich selbst etwas zu machen.

Manche Bewerber/innen wollen bei WAYDESIGN einfach nur ein Mal als Model vor der Kamera stehen. Andere wollen mit uns die Basis für eine zukünftige Modelkarriere schaffen.  Und viele haben einfach Spaß daran, hin und wieder Model zu spielen. Alles ist möglich, und ist bereits von vielen Models bei WAYDESIGN genutzt worden.

Dadurch, dass wir die Fotos in echten Projekten nutzen, erhöht sich der Praxisbezug. Außerdem ist es dadurch auch möglich, Ausbildung und Training kostengünstig und in sehr vielen Fällen überhaupt kostenfrei für die Models anzubieten.

Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit WAYDESIGN ist das Einverständnis für die Veröffentlichung der entstandenen Produkte (Fotografien usw.). 

Wir sind keine Agentur und vermitteln daher auch keine Models. Da unsere Modelverträge jederzeit kündbar sind, kann ein Model jederzeit Jobs über Agenturen oder direkt von Auftraggebern annehmen. Aber Achtung: die Verträge der meisten Agenturen sind weniger modelfreundlich als unsere, enthalten oft Bindungsfristen und das Verbot selbst noch Jobs zu vereinbaren oder mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten. Der erste Vertrag mit einer Agentur kann dazu führen, dass das Model mit WAYDESIGN nicht mehr zusammenarbeiten darf. Manche Agenturen verlangen auch Geld und liefern dann nicht einmal Jobs. Also Vorsicht! Für solche Fälle bieten wir eine kostenlose und unverbindliche Vertragsberatung.

Wir schränken unsere Models jedenfalls nicht ein. Sie können jederzeit nach Lust und Laune an anderen Shootings teilnehmen oder den Sprung in die weite Welt wagen. Für manche mag das ein Ziel sein. Andere schätzen eher eine dauerhafte Zusammenarbeit mit WAYDESIGN.

Vertragstypen

Der Sessionmodelvertrag ist gedacht für Aufnahmen innerhalb eines begrenzten Zeitraumes z.B. 1 Tag oder eine Woche. Für neue Aufnahmezeiträume muss daher das Modelvertragsformular neu ausgefüllt und unterschrieben werden.

Der Standardmodelvertrag ist ausgelegt für kontinuierliche Zusammenarbeit. Er erspart das ständige Neuausfüllen und Unterschreiben der Modelvertragsformulare. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Vertragslaufzeit

Beim Sessionmodelvertrag ist die Vertragslaufzeit auf den am Vertrag angegebenen Aufnahmezeitraum beschränkt.

Der Standardmodelvertrag ist zeitlich unbefristet (er verlängert sich praktisch mit jedem neuen Aufnahmetermin automatisch). Jedoch kann der Standardmodelvertrag  von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung ist wirksam am Tag nach der Erledigung aller zum Zeitpunkt der Kündigung bereits vereinbarten Fototermine. Wenn kein Fototermin ansteht, endet die Vertragslaufzeit mit dem Tag, der auf den Tag der Kündigung folgt. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Als Nachweis ist vom jeweils anderen Vertragspartner eine schriftliche Bestätigung auszustellen. 

Aufnahmebedingungen

Um einen Modelvertrag zu bekommen, gelten folgende Voraussetzungen: Wenn das Model WAYDESIGN nicht persönlich bekannt ist, ist eine Bewerbung mit Foto(s) (per Post/Email/Internet) erforderlich. Eine Annahme der Bewerbung hängt von der Eignung für aktuelle Jobs und von der aktuellen Terminsituation ab. Zuverlässigkeit und Gepflegtheit sind wichtig. Die Haare sollten jedenfalls frisch gewaschen sein. Bitte möglichst wenig schminken und Make-up. Wir fotografieren lieber Models als künstliche Farbflächen.

Arten von Jobs

Wir benötigen jede Menge Bilder für unzählige Internetprojekte, manchmal auch für Kalender, Bücher und Zeitung und Werbung. 

Erzeugnisse

Vertragsgegenstand sind alle Erzeugnisse, auf denen das Model in irgendeiner Form (beliebig, auch elektronisch, bearbeitet, retuschiert, komponiert oder unbearbeitet) abgebildet ist (dazu zählen insbesondere Fotografien, Bilder, Malereien, Skulpturen, Grafiken, Zeichnungen, Composings, sonstige Kunstwerke – alle auch in digitalisierter  Form bzw. auf Datenträgern) die von WAYDESIGN selbst hergestellt wurden, oder von anderen Personen oder Unternehmen, die WAYDESIGN dazu direkt oder indirekt beauftragt oder autorisiert hat. Für Abbildungen von Gegenständen, Räumlichkeiten, Anlagen und Produkten (auch Kunstwerke) die im Besitz des Models oder dessen gesetzlichen Vertreters sind oder vom Model angefertigt wurden, mit oder ohne Model in beliebiger Form abgebildet, gelten die Vereinbarungen entsprechend. Bezüglich Vertragsgegenstand gibt es keine zeitliche Einschränkung: es geht also um alle Erzeugnisse jedes beliebigen Zeitpunktes der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Einzige Ausnahme: unbearbeitete Fotografien, die nach Ablauf der Vertragslaufzeit angefertigt werden, sind nicht Vertragsgegenstand. Alle Urheberrechte liegen ausschließlich bei WAYDESIGN, auch dann, wenn das Model den Auslöser betätigt, fertige Aufnahmen bereitstellt und/oder an der Gestaltung von Szenen wesentlich mitwirkt.

Verwendungszweck

Das Model bzw. sein gesetzlicher Vertreter erklären sich hiermit unwiderruflich einverstanden, dass alle Erzeugnisse, die im Punkt Vertragsgegenstand genannt sind, ohne Einschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches für beliebige Nutzungszwecke in beliebigen realen oder fiktiven Szenarien von WAYDESIGN bzw. von Personen oder Unternehmen, die von WAYDESIGN dafür direkt oder indirekt beauftragt oder autorisiert wurden, verwendet werden dürfen. Die Einwilligung umfasst auch insbesondere Vervielfältigung, Abbildung, Verbreitung, Ausstellung und öffentliche Wiedergabe und Verwendung in Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Kalendern, Postern, Plakaten, Prospekten, auf beliebigen Waren und Druckerzeugnissen, auch  bei Bildagenturen und für Werbezwecke, auf CD-Roms und anderen Datenträgern, in Filmen, in Computerprogrammen und im Internet. Diese Einverständniserklärung bedeutet auch, dass das Model keine Ansprüche auf Persönlichkeitsrechte oder sonstige Ansprüche geltend machen wird. Alle Urheberrechte und Verwertungsrechte liegen ausschließlich bei WAYDESIGN Ing. Gottfried Darmann.

WAYDESIGN ist im Zusammenhang mit dem hier genannten Verwendungszweck berechtigt, aber nicht verpflichtet Name, Wohnort und Geburtsdatum des Models zu nennen. 

Kosten

Wenn nicht ausdrücklich etwas Anderes vereinbart worden ist, fallen für das Model keine Kosten an.

Gagen

Unter bestimmten Umständen kann für bestimmte Jobs einem Model eine Gage angeboten werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn konkrete Kundenaufträge vorliegen, die auch entsprechend bezahlt werden. Gagen werden nur ausbezahlt, wenn auch die Arbeitsleistung den Anforderungen voll entspricht. 

Sofern ein Model Gagen erhält, ist es verpflichtet, falls dies erforderlich ist, Versteuerung, Versicherung und Abfuhr von Sozialversicherungsbeiträgen selbst durchzuführen. Durch diesen Modelvertrag wird kein Dienstverhältnis begründet. Alle sonstige Aufwände und Kosten des Models (inkl. Fahrtkosten, Verpflegung, Nächtigung)  werden vom Model getragen, wenn nicht vorher eine anderwärtige schriftliche Vereinbarung getroffen worden ist. Wenn ein Model nach einem Aufnahmetermin wünscht, dass einzelne oder alle Fotos nicht veröffentlicht werden, so ist das in besonderen Ausnahmefällen möglich, allerdings immer nur unter der Voraussetzung, dass alle für den Termin erhaltenen Gagen vollständig zurückbezahlt werden und Aufnahmekosten und alle anderen angefallenen und entsehenden Kosten vollständig ersetzt werden. Die Entfernung von Fotos erfolgt nach Zahlungseingang.

Termine

Den Models steht es immer frei, sich für Jobs/Fototermine zu bewerben. Vereinbarte Termine sind jedoch einzuhalten. 

Terminverhinderung

Wenn ein Fotomodel zu einem vereinbarten Fototermin nicht oder verspätet erscheint, oder wenn es eine unausweichliche Verhinderung nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt bekannt gibt, hat es die vollen Kosten des Aufnahmetermins zu tragen, mindestens jedoch die Aufnahmegebühr für eine Stunde in der Höhe von 39,-- Euro inkl. MwSt, und Schadenersatz zu leisten. Erhöhtes Verkehrsaufkommen gilt jedenfalls nicht als unausweichliche Verhinderung. Für den Weg zum Fototermin sind entsprechende Zeitreserven einzuplanen. Versäumte Zeiten sind, sofern das vom Auftraggeber aus möglich ist, nachzuarbeiten.

Begleitpersonen

Die Mitnahme von Begleitpersonen (Freundin, Eltern ...) zu Fototerminen ist möglich, solange dadurch für WAYDESIGN keine zusätzlichen Aufwände oder Kosten entstehen, und solange die Arbeit nicht behindert wird. Die Mitnahme von Begleitpersonen kann sich positiv auf die Arbeit auswirken oder kann stören. Meist entscheidet das Models selbst, ob es die Anwesenheit einer Begleitperson wünscht. Es ist auch möglich, dass Termine für zwei oder mehrere Models gleichzeitig vereinbart werden.

Schutzbestimmungen

Das Model (bzw. der gesetzliche Vertreter) bestätigt mit seiner Unterschrift, dass es durch keinen laufenden Exklusivvertrag mit einem anderen Unternehmen gebunden ist und somit berechtigt ist, selbst Fototermine zu vereinbaren und als Model zu arbeiten. 

Vertragsverletzung

Entstehen durch vertragswidriges Verhalten oder unwahre Angeben des Models Schäden, egal bei wem, so hat das Model dafür uneingeschränkt Schadenersatz zu leisten und WAYDESIGN schadlos und klaglos zu halten.

Haftung

Die Models führen ihre Tätigkeit auf eigenes Risiko aus. Das gilt ebenso für Begleitpersonen. Eine Haftung für Verletzungen (z.B. Verbrennungen an Scheinwerfern, Unfällen bei der Fahrt zu einem Fototermin bzw. auf dem Weg ins Studio oder während einer Fotosession), Sachschäden, Schmerzensgelder, Vermögensverluste, entgangenen Gewinn  oder sonstige Schäden wird von WAYDESIGN nicht übernommen. Wenn das Model (die Begleitperson) eine diesbezügliche Versicherung wünscht, muss es diese selbst abschließen.

Geltungsbereich

Sofern Models nicht volljährig sind, erfolgt die Zustimmung zu diesen Vereinbarungen hiermit auch durch den unterzeichneten gesetzlichen Vertreter. Die Modelverträge werden weiterentwickelt. Der Umstieg auf eine neuere Vertragsversion ist durch die beidseitige Unterzeichnung eines neuen Vertrages möglich. 

Schlussbestimmungen

Das Model ist damit einverstanden, dass alle Informationen, die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen und die sich aus der Zusammenarbeit ergeben oder durch die Zusammenarbeit bekannt werden, computerunterstützt gespeichert und verarbeitet werden. Diese Verträge sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht von anderen Unternehmen als WAYDESIGN verwendet werden. Es gelten ausschließlich die Vereinbarungen dieses Vertrages. Mündliche Nebenabreden sind nur gültig, wenn sie in Schriftform festgehalten und von den Vertragspartnern unterzeichnet worden sind. Sollte sich ein einzelner Vertragspunkt als gesetzlich oder praktisch undurchführbar oder ungültig herausstellen, so gilt jene durchführbare Regelung, die der ursprünglichen Absicht von WAYDESIGN in Bezug auf diesen Vertragspunkt am nächsten kommt. Die Vertragsanpassung wird von WAYDESIGN vorgenommen. Das Model wird darüber informiert. Alle anderen Vertragspunkte bleiben unverändert wirksam. Es gilt österreichisches Recht. Auf die Einhaltung aller österreichischen gesetzlichen Bestimmungen, wird streng geachtet. Als Gerichtsstand gilt Leoben als vereinbart. Wir wünschen allen Models viel Spaß an der Arbeit und viel Erfolg.

